
 1 

Ereignis Aufgabenkatalog Öffentliches Handeln  

 

Hinweis 
 

Auf Traueranzeigen ist ein 

Kreuz zu platzieren 

 

 

Ein/e Pastor/in 

im aktiven 

Dienst ist ge-

storben 

 Sup/n informiert LB/n, Regio-

nalbischof/n und Personalde-

zernat des LKA;  

 Regionalbischof/n informiert 

Sprengelöffentlichkeitsbeauf-

tragte(n) und Pressestelle Han-

nover;  

 LB/n schreibt persönliche Kon-

dolenz 

 Regionalbischof/n bietet Über-

nahme der Trauerfeier an; soll-

te ein/e Freund/in der Familie 

die Trauerfeier halten, nimmt 

Regionalbischof/n dennoch teil; 

evtl. und nach Absprache Wort 

der Landeskirche im Trauergot-

tesdienst an die Familie und 

Gemeinde. Ist Regionalbi-

schof/n verhindert, wird der/ 

die stellv. Regionalbischof/n 

gebeten, Regionalbischof/n 

schreibt an die Familie. 

 Sup/n macht Beratungsangebot 

an die Familie und informiert 

LKA und KKA z. B. wegen 

Auszugs aus der Dienstwoh-

nung etc. 

 Regionalbischof/n schreibt/ be-

sucht Familie nach ca. 4 Wo-

chen. 

 

 Sup/n formuliert Kanzelab-

kündigung für Gemeinden des 

KK; 

 Sup/n schickt alle Veröffentli-

chungen an KK-Öffentlich-

keitsbeauftragte(n), Sprenge-

löffentlichkeitsbeauftragte(n) 

und Pressestelle Hannover  

 KV der KG schaltet Anzeige 

mit Kreuzsymbol in der örtli-

chen Zeitung, mit unterzeich-

net von Sup/n für KKV und 

Pfarrkonferenz.  

 Veröffentlichung auf der 

Homepage des Sprengels. 

Sprengelöffentlichkeitsbeauf-

tragte entwerfen einheitliche 

„Maske“ – eine internetfähige 

Traueranzeige. 

 10-minütiges Geläut aller Kir-

chen des Kirchspiels mit der 

tiefsten Glocke (Dominica) 

synchron mit Beginn der Trau-

erfeier. 

 Bei Kranzspenden: Kranz des 

Kirchenkreises; bei zweckge-

bundenen Spenden 150,- EUR;  

 Nennung und Fürbitte in den 

Abkündigungen im Gottes-

dienst beim nächsten General-

konvent. 
 

 

 

  

Ein/e Pastor/in 

im Ruhestand ist 
gestorben 

 Sup/n des KK, in dem P/n i.R. 

gestorben ist, informiert LB/n, 

Regionalbischof/n, Sup/n des 

letzten Dienstortes sowie Per-

sonaldezernat des LKA, KK-

Öffentlichkeitsbeauftragte(n), 

Sprengelöffentlichkeitsbeauf-

tragte(n) und Pressestelle Han-

nover; 

 Sup/n des letzten Dienstortes 

schreibt der Familie 

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes schreibt der Familie 

 Regionalbischof/n informiert 

BR-Mitglieder, in deren Be-

reich der/die Ruheständler/in 

tätig war 

 Anzeige (mit Kreuzsymbol) 

durch KK und KG möglich 

 Kranz des KK; bei zweckge-

bundenen Spenden 150,- EUR 

aus KK-Mitteln 

 Nennung und Fürbitte in den 

Abkündigungen im Gottes-

dienst beim nächsten General-

konvent des letzten Dienstor-

tes. 
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Ein/e Superin-

tendent/in im 

aktiven Dienst 

ist gestorben 

 Regionalbischof/n informiert 

LB/n, Personaldezernat LKA 

und Ephorenkonferenz. 

 Regionalbischof/n informiert 

KK- und Sprengelöffentlich-

keitsbeauftragte(n) sowie Pres-

sestelle Hannover 

 LB/n schreibt persönliche Kon-

dolenz 

 Regionalbischof/n nimmt Kon-

takt zur Familie auf und erkun-

digt sich, wer die Trauerfeier 

halten soll; in der Regel hält 

Regionalbischof/n die Trauer-

feier. 

 Regionalbischof/n nimmt Kon-

takt zum/ zur stellv. Sup/n auf 

und trifft Absprachen über 

Trauerfeier. Stellv. Sup/n über-

nimmt Kontakt zum/zur KKS-

Vorsitzenden/ KKA etc. 

 Regionalbischof/n nimmt an 

der Trauerfeier auch teil, wenn 

er/ sie nicht selbst gestaltet.  

 Regionalbischof/n macht Bera-

tungsangebot an die Familie 

und informiert LKA und KKA 

z. B. wegen Auszugs aus der 

Dienstwohnung etc. 

 Regionalbischof/n schreibt/ be-

sucht Familie nach ca. 4 Wo-

chen. 

 Regionalbischof/n bespricht 

mit stellv. Sup/n, KKV und 

KKS-Vorstand aktuell notwen-

dige Vakanzregelung. 

 Regionalbischof/n formuliert 

gemeinsam mit stellvertreten-

den Sup. Kanzelabkündigung 

für Gemeinden des KK und 

leitet alle Veröffentlichungen 

an KK- und Sprengelöffent-

lichkeitsbeauftragte(n) sowie 

Pressestelle Hannover weiter; 

 Anzeige des Sprengels in der 

örtlichen Presse, mit unter-

zeichnet vom KV der Superin-

tendenturgemeinde, KKV 

(auch Pfarrkonferenz) und 

KKS-Vorsitz. 

 Veröffentlichung durch Spren-

gelöffentlichkeitsbeauftragte/n 

an kirchl. und säkulare Medi-

en. 

 Veröffentlichung auf der 

Homepage der Landeskirche. 

Presstelle entwirft entspre-

chende „Maske“.  

 Veröffentlichung auf der 

Homepage des Sprengels. 

 10-minütiges Geläut aller Kir-

chen des Kirchenkreises mit 

der tiefsten Glocke (Dominica) 

synchron mit Beginn der Trau-

erfeier. 

 Kranz des Sprengels; bei 

zweckgebundenen Spenden 

150,- EUR aus Sprengelkollek-

tenmitteln. 

 Nennung und Fürbitte in den 

Abkündigungen im Gottes-

dienst beim nächsten General-

konvent und im Gottesdienst 

bei der Loccumer Ephoren-

klausur. 

   

 

 

Ein/e Sup/n im 

Ruhestand ist 

gestorben 

 Regionalbischof/n informiert 

Regionalbischof/n des früheren 

Sprengels. 

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes  informiert LB/n, 

Personaldezernat LKA, Epho-

renkonferenz, Kirchenkreis- 

und Sprengelöffentlichkeitsbe-

auftragte(n) sowie Pressestelle 

Hannover; 

 Anzeige des KK und/ oder des 

Sprengels möglich 

 Veröffentlichung durch KK- 

und Sprengelöffentlichkeitsbe-

auftragte(n) des letzten 

Dienstortes an kirchl. und sä-

kulare Medien; alle Veröffent-

lichungen auch an Pressestelle 

Hannover; 

 Veröffentlichung auf der 
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 LB/n schreibt persönliche Kon-

dolenz 

 Regionalbischof/n nimmt Kon-

takt zur Familie auf und erkun-

digt sich, wer die Trauerfeier 

halten soll.  

 Regionalbischof/n oder stellv. 

Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes nimmt an Trauer-

feier teil. 

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes schreibt der Familie 

Homepage des Sprengels des 

letzten Dienstortes. 

Kranz des Sprengels; bei 

zweckgebundenen Spenden 

150,- EUR aus Sprengelkollek-

tenmitteln. (s. o.) 

 Nennung und Fürbitte in den 

Abkündigungen im Gottes-

dienst beim nächsten General-

konvent des Sprengels des 

letzten Dienstortes und bei der 

Ephorenklausur in Loccum. 

 

 

 

 

  

   

Ein/e Regional-

bischof/n im ak-

tiven Dienst ist 

gestorben 

 LB/n informiert BR-Mitglieder, 

Personalausschuss,LKA, Epho-

renkonferenz des Sprengels. 

 LB/n informiert Pressestelle 

Hannover. 

 Pressestelle informiert Spren-

gelöffentlichkeitsbeauftrag-

te(n), diese die KK-Öffentlich-

keitsbeauftragten 

 Stellvertreter(in) des Regional-

bischof/n informiert die Vorsit-

zenden der Gremien, in denen 

der/ die Regionalbischof/n Mit-

glied war. Kann auch an 

Sprengelöffentlichkeitsbeauf-

tragte(n) delegiert werden. 

 LB/n bietet der Familie an, 

Trauerfeier zu halten. 

 LB/n nimmt an der Trauerfeier 

teil und spricht – wenn sie nicht 

die Trauerfeier hält – Grußwort 

der Landeskirche. 

 LKA bietet der Familie admi-

nistrative Hilfen an z. B. wegen 

Auszugs aus der Dienstwoh-

nung etc. 

 LB/n formuliert Kanzelabkün-

digung für Gemeinden des 

Sprengels, unterzeichnet von 

LB/n für alle kirchenleitenden 

Organe und amtierendem/r 

Regionalbischof/n für den 

Sprengel 

 Anzeige des/der LB/n und des/ 

der amtierenden Regionalbi-

schof/n in der örtlichen Presse. 

 Veröffentlichung durch Pres-

sestelle an kirchliche und säku-

lare Medien. 

 Veröffentlichung auf der 

Homepage der Landeskirche. 

 Veröffentlichung auf der 

Homepage des Sprengels. 

 10-minütiges Geläut aller Kir-

chen des Sprengels mit der 

tiefsten Glocke (Dominica) 

synchron mit Beginn der Trau-

erfeier. 

 Kranz der Landeskirche; Kos-

ten trägt Kanzlei LB; bei 

zweckgebundenen Spenden 

150,- EUR aus landeskirchli-

chen Mitteln. 

 Nennung und Fürbitte in den 

Abkündigungen im Gottes-

dienst beim nächsten General-

konvent des Sprengels und bei 

der Ephorenklausur in Loc-

cum. 
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Ein/e Regional-

bischof/n im Ru-

hestand ist ge-

storben 

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes informiert LB/n, 

LKA,  BR-Mitglieder, Ge-

schäftsführer Personalaus-

schuss 

 LB/n informiert Pressestelle. 

 LB/n schreibt pers. Kondolenz 

 Regionalbischof/n informiert 

Sprengelöffentlichkeitsbeauf-

tragte(n), der/ die evtl. Spren-

gelöffentlichkeitsbeauftragte/n 

im ehemaligen Sprengel infor-

miert 

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes nimmt Kontakt zur 

Familie auf und erkundigt sich, 

wer die Trauerfeier halten soll. 

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes  informiert die ak-

tiven Mitglieder der Ephoren-

konferenz und die Sup-

Ruheständler im früheren 

Sprengel.  

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes bietet der Familie 

administrative Hilfe z.B. bei 

der Namen- und Anschrif-

tenermittlung an. 

 Regionalbischof/n des letzten 

Dienstortes formuliert Kanzel-

abkündigung für die Gemein-

den des früheren Sprengels. 

 Anzeige des/der LB/n und des/ 

der amtierenden Regionalbi-

schof/n in der örtlichen Presse 

der letzten dienstlichen Wir-

kungsstätte sowie der EZ, un-

terzeichnet von LB/n für alle 

kirchenleitenden Organe. 

 Veröffentlichung durch Pres-

sestelle an kirchl. und säkulare 

Medien. 

 Veröffentlichung auf der 

Homepage der Landeskirche. 

 Veröffentlichung auf der 

Homepage des früheren 

Sprengels. 

 Kranz der Landeskirche; Kos-

ten trägt die Kanzlei LB 

  bei zweckgebundenen Spen-

den 150,- EUR aus landes-

kirchlichen Mitteln. 

 Nennung und Fürbitte in den 

Abkündigungen im Gottes-

dienst beim nächsten General-

konvent des früheren Spren-

gels und bei der Ephorenklau-

sur in Loccum.  

   

 

Ein/e LB/n im 

aktiven Dienst 

ist gestorben 

 Kanzlei LB/n informiert LKA 

und Pressestelle; 

 LKA informiert BR, Personal-

ausschuss, Konvent des Klos-

ters Loccum, Konföderation, 

EKD, VELKD, katholische Bi-

schöfe in Hildesheim und Osn-

abrück, Geschäftsführung Kir-

chenkonferenz. Geschäftsfüh-

rung ACKN. 

 Pressestelle Hannover infor-

miert Sprengelöffentlichkeits-

beauftragte. 

 LKA informiert Pfarrerschaft 

via Mail an Superintendentu-

ren. 

 LKA informiert Niedersächsi-

sche Staatskanzlei. 

 LKA informiert Pfarramt und 

KV der Marktkirchengemeinde.  

 LKA organisiert Trauerfeier 

 LKA und Senior/a BR formu-

lieren Kanzelabkündigung für 

die Gemeinden der Landeskir-

che. Aufnahme in die Fürbitte. 

 Senior/a BR tritt vor die Presse 

 Anzeige der Landeskirche in 

hannoverschen und den drei 

größten dt. Tageszeitungen 

(SZ, FAZ, WELT) unterzeich-

net von den vier kirchenleiten-

den Organen: Personalaus-

schuss, Synode, BR, LKA 

 Veröffentlichung auf der 

Homepage der Landeskirche 

und der Sprengel. 

 Pressestelle informiert alle 

kirchlichen und säkularen Me-

dien und organisiert Pressebe-

gleitung der Trauerfeier. 

 Landeskirche richtet die ge-

samte Trauerfeier einschl. 
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mit Senior/a BR und Familie. 

Landeskirche richtet Trauerfei-

er aus. Absprache mit der Fa-

milie nach Ort und Öffentlich-

keit der Beisetzung. 

 Kanzlei ist Kondolenzadresse 

und nimmt Kondolenzen, Blu-

men etc. entgegen  

 LKA organisiert Empfang und 

Begleitung der Trauergäste so-

wie Gelegenheit zu anschlie-

ßendem Beisammensein. 

 Trauerfeier hält – sofern von 

der Familie niemand benannt 

wird – Leitender Bischof/ Lei-

tenden Bischöfin der VELKD, 

Senior/a des BR in Absprache 

mit Ratsvorsitz und Kirchenamt 

der EKD/ VELKD in der 

Marktkirche soweit nichts an-

deres festgelegt wurde. 

 LKA bietet Familie administra-

tive Hilfen an. 

 LKA ist zuständig für die  lau-

fenden Geschäfte in der Kanz-

lei;  

 die bischöflichen Aufgaben 

übernimmt Senior/a BR bis zur 

Wahl eines Bischofsvikars 

durch den Personalausschuss (§ 

66 [3] KVerf) 

Sarg- und Blumenschmuck 

aus.  

 10-minütiges Geläut aller Kir-

chen der Landeskirche mit der 

tiefsten Glocke (Dominica) 

synchron mit Beginn der Trau-

erfeier. 

 Nennung und Fürbitte im 

nächsten Synodengottesdienst, 

beim Epiphaniasempfang im 

Kloster Loccum, in den Got-

tesdiensten bei den General-

konventen, bei der Ephoren-

klausur in Loccum. 

 

  

 

 

 

Ein/e LB/n im 

Ruhestand ist 

gestorben 

 LB/n informiert LKA,  BR, 

Personalausschuss, Konvent 

des Klosters Loccum, Konföde-

ration, EKD, VELKD, katholi-

sche Bischöfe in Hildesheim 

und Osnabrück, Geschäftsfüh-

rung Kirchenkonferenz, Ge-

schäftsführung ACKN. 

 LB/n informiert Pressestelle  

 Pressestelle informiert Spren-

gelöffentlichkeitsbeauftragte. 

 LB/n informiert Niedersächsi-

sche Staatskanzlei. 

 LKA informiert Pfarrerschaft 

via Mail an Superintendentu-

ren. 

 LB/n hält und organisiert Trau-

ergottesdienst. Landeskirche 

richtet – ggfs. zusammen mit 

dem Kloster Loccum – die 

Trauerfeier aus. Absprache mit 

 LB/n formuliert Kanzelabkün-

digung für die Gemeinden der 

Landeskirche. Aufnahme in 

die Fürbitte und gibt alle Ver-

öffentlichungen auch an Pres-

sestelle. 

 Anzeige der Landeskirche in 

den hannoverschen Tageszei-

tungen und der Regionalzei-

tung des letzten Wohnortes, 

unterzeichnet von den fünf kir-

chenleitenden Organen. 

 Pressestelle informiert alle 

kirchlichen und säkularen Me-

dien und organisiert Pressebe-

gleitung der Trauerfeier. 

 Landeskirche richtet die ge-

samte Trauerfeier einschl. 

Sarg- und Blumenschmuck 

aus.  

 10-minütiges Geläut aller Kir-
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Familie nach Ort und Öffent-

lichkeit der Beisetzung. 

 LKA – ggfs. mit dem Kloster 

Loccum – organisiert Empfang 

und Begleitung der Trauergäste 

sowie Gelegenheit zu anschlie-

ßendem Beisammensein. 

 LKA bietet Familie administra-

tive Hilfe an.  

chen der Landeskirche mit der 

tiefsten Glocke (Dominica) 

synchron mit Beginn der Trau-

erfeier. 

 Nennung und Fürbitte im 

nächsten Synodengottesdienst, 

beim Epiphaniasempfang im 

Kloster Loccum, in den Got-

tesdiensten bei den General-

konventen, bei der Ephoren-

klausur in Loccum. 
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